
Erklärung  
zur Ausnahme nach § 1 Abs. 2 Nr. 5  

Berufskraftfahrer- Qualifikationsgesetz (BKrFQG) 

 

Angaben zum Unternehmen  

Name des Unternehmens: ______________________________________________ 

Straße: _____________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort: ______________________________________________________ 

 

Angaben zum Fahrer  

Name, Vorname des Fahrers: ___________________________________________ 

Geburtsdatum des Fahrers: _____________________________________________ 

Der Fahrer ist beschäftigt als: ___________________________________________ 

 

�  Das Führen des Fahrzeugs fällt unter die Ausnahme nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 
BKrFQG. Mitgeführte Materialien oder Ausrüstungen dienen dem Fahrer/der 
Fahrerin ausschließlich zur Ausübung des Berufes.  

�  Das Führen des Fahrzeugs stellt nicht die Haupttätigkeit des Fahrers dar.  

�  Der Fahrzeugführer wurde über die Anwendung der Ausnahmen vom 
Fahrzeughalter/Betriebsleiter unterwiesen.  

 

 

 

Fahrzeugführer                                            Fahrzeughalter/Betriebsleiter  

Unterschrift:                                                               Unterschrift:  

 

 

 

Ort, Datum                                                     Firmenstempel  



Auszug aus dem Fragen-Antwortkatalog des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) 
- gilt entsprechend für die Fahrtätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft -  

 

Wann gilt die sogenannte „Handwerkerregelung“, das heißt die Ausnahmeregelung für Fahrer,  deren 
Hauptbeschäftigung keine Fahrtätigkeit ist und die Material oder Ausrüstung befördern, das sie zur 
Berufsausübung verwenden (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 BKrFQG)?   

Zunächst ist zu beachten, dass grundsätzlich alle Fahrer, die ein Fahrzeug der Fahrerlaubnisklassen  
C1, C1E, C oder CE im gewerblichen Verkehr auf öffentlichen Straßen einsetzen, dem BKrFQG 
unterliegen. 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt unter anderem für bestimmte Handwerker und 
vergleichbare Beschäftigte. Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

  Das Führen des Kfz darf nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellen. Ob es sich beim 
Führen des Kfz um die Haupttätigkeit des Fahrers handelt, ergibt sich unter anderem daraus, 
wie viel Zeit der Transport von Gütern neben den übrigen Aufgaben regelmäßig in Anspruch 
nimmt (arbeitsvertragliche Hauptleistung). Für die Ausübung einer arbeitsvertraglichen Neben-
leistung spricht, wenn die Fahrtätigkeit gegenüber den weiteren Pflichten im Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses nur eine untergeordnete Rolle spielt. Als Indiz kommen darüber hinaus die 
Branchenzugehörigkeit und eine besondere über die Fahrtätigkeit hinausgehende Berufsqualifi-
kation in Betracht. Die Tätigkeiten des Fahrers am jeweiligen Fahrtag sind für sich allein nicht 
ausschlaggebend. Erforderlich ist stets eine Gesamtschau aller Umstände des Einzelfalls. 

Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass der Fahrer mit der Ware oder dem Material, das er trans-
portiert, im Rahmen des im Betrieb anfallenden Arbeitsprozesses in Berührung kommen muss  und 
diese oder dieses nicht nur transportieren bzw. ausliefern darf. 

Nur wenn die vorgenannten Voraussetzungen zugleich erfüllt sind, ist die sogenannte Handwerker-
regelung anwendbar und das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz gilt nicht. 

Wie kann bei Kontrollen nachgewiesen werden, dass e s sich beim Führen des Kfz nicht um die  
Hauptbeschäftigung des Fahrers handelt? 

Das Mitführen bestimmter Nachweise ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings können eine  
Kopie des Arbeitsvertrages oder auch ein schriftlicher Nachweis des Arbeitgebers, aus dem die 
arbeitsvertragliche Hauptleistung erkennbar ist (z.B. Arbeitsauftrag) als Nachweis dienlich sein und zur 
Beschleunigung von Kontrollen beitragen. 

Weitere Einzelheiten siehe unter www.bag.bund.de und dort unter „Fragen & Antworten“ 

 
 
 
Nähere Einzelheiten zur Frage, wann Fahrer, die in der Land- und Forstwirtschaft oder Fischzucht einge setzt werden, 
vom BKrFQG befreit sind: 
 
Fahrer, die in der Land- und Forstwirtschaft oder Fischzucht eingesetzt werden, sind vom BKrFQG befreit, wenn sie Beförde-
rungen gemäß § 2 Abs.. 1 Nr. 6 und Nr. 7 GüKG durchführen: § 2 Abs. 1 Nr. 6 GüKG befreit die Beförderung von Milch und 
Milcherzeugnissen durch landwirtschaftliche Unternehmen, § 2 Abs. 1 Nr. 7 GüKG befreit die in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben übliche Beförderung von land- und forstwirtschaftlichen Bedarfsgütern oder Erzeugnissen von der Erlaubnispflicht 
nach dem GüKG. Außerdem muss die Beförderung für eigene Zwecke oder für andere Betriebe dieser Art im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe oder eines Maschinenrings erfolgen.  
 
Die Befreiung für in der Land- und Forstwirtschaft oder Fischzucht tätige Fahrer ergibt sich aus § 1 Abs. 2 Nr. 5 BKrFQG (siehe 
auch Gesetzesbegründung in der Bundesratsdrucksache 259/06 vom 07.04.2006, Seite 18). Die Ausnahme ist daher nur an-
wendbar, soweit es sich beim Führen des Kraftfahrzeugs nicht um die Hauptbeschäftigung des Fahrers handelt. 

 


